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Die Regulierungsspirale für die Vergütung 
in Banken hat in den letzten Jahren immer 
wieder neue und erweiterte Auflagen für 
das Design und die Governance der Vergü
tung gebracht. Den vorläufigen Schluss
punkt in der nationalen Regulatorik für 
Banken hatte der deutsche Gesetzgeber 
mit der neuen Fassung der Instituts
vergütungsverordnung (InstitutsVergV) im 
Dezember 2013 gesetzt. Bereits auf Basis 
der vorhergehenden Ausführung dieser 
Regelungen hatten insbesondere die be
deutenden Institute in Deutschland ihre 
Vergütungssysteme seit 2011 überarbeitet 
und sich spätestens im Verlauf des Jahres 
2013 in einem „eingeschwungenen Zu
stand“ befunden, einschließlich der Um
setzung der Vorgaben für die sogenannten 
Risk Taker. 

Die Analyse der Vergütungspraxis des zu
rückliegenden Jahres offenbart dabei, dass 
sich die Ausgestaltung der Erfolgsmessung 
und der Auszahlungsmodelle deutlich ver
ändert hat – allerdings ohne erkennbare 
Auswirkungen auf die Gesamtvergütungs
höhen.

Vergütung im Zeichen der 
Regulierungswellen

Die im vorliegenden Artikel veröffentlich
ten Vergütungsdaten basieren auf den ag
gregierten Ergebnissen  einer branchenspe
zifischen Studie, dem hkp/// Top Banken 
Survey Deutschland 2013. Dieser umfasst in 
der aktuellen Ausführung die Angaben von 
insgesamt 38 in Deutschland agierenden 
Top Banken – über wiegend von bedeuten
den Instituten im Sinne der InstitutsVergV. 
Die Analyse fokussiert neben einer quanti
tativen Auswertung der generellen Vergü
tungshöhen und struk turen insbesondere 
die Ausgestaltung der variablen Vergütung 
von Vorständen, des Top und MiddleMa
nagements, Experten sowie von Risk Takern.

Die Unzufriedenheit der Bankenaufsicht 
mit dem Umsetzungsstand der Instituts
VergV und die neue europäische Capital 
Requirements Directive (CRD) IV haben 
eine Weiterentwicklung der Regulatorik 
induziert: CRD IV bringt nicht nur strenge
re Rahmenbedingungen für die Geschäfts
tätigkeit der Banken durch schärfere 
 Vorgaben für die Liquiditäts und Eigen
kapitalausstattung, sondern auch wieder 
erweiterte Regeln für die Vergütung in den 
Kreis der betroffenen Institute.

Die neuen Anforderungen sind durch ein 
Bündel von Normen (Novellen von Kredit
wesengesetz, InstitutsVergV sowie ergän
zende Umsetzungsstandards der Europäi
schen Bankenaufsicht) umgesetzt und ab 
2014 in Kraft getreten. Damit ist das Ver

gütungsjahr 2014 zum ersten Mal von den 
neuen Regelungsansätzen betroffen, zum 
Beispiel der veränderten Einstufungssys
tematik für die bedeutenden Institute, den 
geschärften Kriterien für die RiskTaker
Selektion und insbesondere von der ge
setzlichen Obergrenze für die variable Ver
gütung.

Anpassungsdruck

Die Umsetzung dieser neuen Regelungen 
wird das Performance und Vergütungs
management in den Instituten vor große 
Herausforderungen stellen. Insbesondere 
die Bonusobergrenze wird unter Wettbe
werbsgesichtspunkten eine große Bedeu
tung haben und in ihrer Umsetzung zu 
 einem Anpassungsdruck auf die zugrunde 
gelegte Fixvergütung führen.

Das alles gilt für eine weiterhin wettbe
werbsintensive und unter hohem Anpas
sungsdruck stehende Branche. Wenngleich 
sich die Geschäftsergebnisse in Teilen der 
Branche gut stabilisieren konnten, stellen 
doch verschiedene Risikofaktoren wie die 
Staatsschuldenkrise, Verwerfungen in ein
zelnen Industriesektoren et cetera weiter
hin Unsicherheiten für die weitere Ent
wicklung dar. Und die Vergütung ist nur 
ein Handlungsfeld neben vielen im gesam
ten Feld der Bankenregulierung.

Leicht rückläufige Niveaus beim 
Vorstand

Die umfangreichen Vorgaben zur Aus
gestaltung von Vergütungssystemen haben 
die Marktpraxis in den Insti tuten deutlich 
beeinflusst. Insgesamt wurden die Vergü
tungssysteme durch die  Ver besserung der  
in die Erfolgsmessung einbe zogenen Be
messungsgrundlagen und Streckung der 
Auszahlung von höheren variablen Vergü
tungsanteilen nachhaltiger. Im Vordergrund 
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Mitte Januar 2014 hat die BaFin in einem 
Zwischenbericht zur noch andauernden 
Überprüfung der Vergütungspraxis von be-
deutenden Banken in Deutschland im Lichte 
der neuen regulatorischen Vorgaben auf 
Mängel hingewiesen. Kritisiert wird  nicht 
zuletzt die Identifizierung der Risikoträger, 
die Ermittlung von Mitarbeiter boni und der 
Umgang mit Auszahlungsrestrik tionen. Die 
Autoren finden in einer haus eigenen Studie 
die Vergütungsusancen der hiesigen Ban-
ken schon deutlich verändert, sehen ange-
sichts einer hohen Heterogenität der imple-
mentierten Lösungen aber auch noch viel 
Handlungsbedarf. Hierfür machen sie ne-
ben der Unschärfe in einzelnen Vorgaben 
auch die vom Gesetzgeber bewusst einge-
räumten Gestaltungsräume verantwortlich, 
die von den Instituten in legitimer Weise zu 
ihren Gunsten genutzt wurden. (Red.)
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 dieser Veränderungen stehen die Geschäfts
leiter und die Risk Taker, also die Mitarbei
ter, die durch ihre Aufgabenstellung in we
sentlichem Maße Risiken beeinflussen.

Nachdem etliche Banken die individualver
traglichen Regelungen zur Vergütung erst 
sukzessive umstellen konnten, wurden die 
verbesserten  Bemessungsgrundlagen und 
aufgeschobenen Auszahlungsmodelle für 
die Vorstände im zurückliegenden Vergü
tungsjahr weitgehend umgesetzt.

Im Ergebnis hat sich die Marktpraxis in der 
variablen Vergütung für Vorstände verän
dert. Dies betrifft insbesondere die Top
30Banken, aus denen sich im Hinblick auf 
die Größenmerkmale die bedeutenden Ins
titute rekrutieren (Abbildung 1).

Bei einem um 2,1 Prozent angestiegenen 
Grundvergütungsniveau lagen die Direkt
vergütungen der Vorstandsvorsitzenden, 
die sich aus der Grundvergütung und der 
einjährigen sowie mehrjährigen variablen 
Vergütung (Bonus) zusammensetzen, mit 
933 000 Euro um 5,7 Prozent unter dem 
Wert des Vorjahres. Für ein ordentliches 
Vorstandsmitglied lag die Direktvergütung 
durch geringere variable Bezüge mit 
673 000 Euro um 1,6 Prozent unter dem 
Vorjahreswert.

Tendenziell beläuft sich die Grundvergü
tung bei Bankvorständen durchschnittlich 
auf 50 Prozent bis 60 Prozent der Direkt
vergütung. Jedoch ist zu berücksichtigen, 
dass bei einigen Instituten die variablen 
Bezüge aufgrund institutsindividueller re

gulatorischer Begrenzungen suspendiert 
und Direktvergütungen dadurch auf einen 
maximalen Betrag begrenzt sind. 

Im Vergleich zum vergangenen Jahr sind 
die Direktvergütungen im TopManage
ment der betrachteten Banken im Durch
schnitt um 2,9 Prozent gestiegen, die 
Grundvergütungen insgesamt um zirka 
2,6 Prozent. Die Ebene der Bereichsleiter 
verzeichnet dabei im Marktmittel eine 
Grundvergütung von 237 000 Euro (plus 
2,6 Prozent gegenüber dem  Vorjahr) und 
eine Direktvergütung von 367 000 Euro 
(plus 2,5 Prozent). Für die Ebene der Abtei
lungsleiter zeigt sich bei den Grundgehäl
tern ein vergleichbares Niveau, wobei die 
Direktvergütungen bei einem Anstieg um 
3,5 Prozent auf 223 000 Euro leicht höher 
ausgefallen sind als bei Bereichsleitern 
(Abbildung 2).

Stabile Vergütung im Top-, im mittleren 
Management sowie auf Expertenebene

Insgesamt beträgt der Abstand zwischen 
den beiden Managementebenen unter
halb des Vorstands das 1,5fache in der 
Grund beziehungsweise das 1,7fache in 
der Direktvergütung. Der Anteil der va
riablen Bezüge an der Direktvergütung 
streut im TopManagement in 2013 im 
Durchschnitt von zirka zehn Prozent bis 
70 Prozent. Bei den am höchsten vergüte
ten Einzelfunk tionen dominieren weiter
hin die BusinessFunktionen im Invest
ment Banking, Capital Markets und Asset 
Management.

Auf den Ebenen unterhalb der Abtei
lungsleiter haben die regulatorischen An
forderungen an die Vergütung geringere 
Auswirkungen gezeigt. Bei den betreffen
den Führungs und Fachfunktionen im 
ATBereich haben die TopBanken insge
samt nur einen deutlich geringeren Anteil 
an RiskTakerFunktionen. Dadurch sind 
die Vergütungskonzepte weniger kom
plex. Auch fallen die variablen Anteile 
vergleichsweise geringer aus als im Top
Management. Sie betragen im Mittel 15 
Prozent und reichen bis maximal 35 Pro
zent (Abbildung 3).

Während die Senior Professionals im Medi
an eine Direktvergütung von 159 000 Euro 
erreichen, beträgt der Wert für die Ein
steiger im ATBereich etwa die Hälfte. Das 
Gewicht der Grundvergütungen auf dem 
ATEinstiegsniveau (91 Prozent der Direkt

Abbildung 1: Vergütungshöhen und -strukturen von Vorständen ausgewählter  
Top-30-Banken in Deutschland 2013 (in Tausend Euro)

Abbildung 2: Vergütungshöhen und -strukturen im Top-Management  
ausgewählter Top-30-Banken in Deutschland 2013 (in Tausend Euro)

Vergütungshöhen Vorstand

Grundvergütung Direktvergütung

Vorstands
vorsitzender

1. Quartil Median 3. Quartil 1. Quartil Median 3. Quartil

500 696 929 704 933 1 494

Ordentliches 
Vorstandsmitglied

1. Quartil Median 3. Quartil 1. Quartil Median 3. Quartil

380 500 593 507 673 981

Vergütungshöhen Top-Management

Grundvergütung Direktvergütung

Bereichsleiter

1. Quartil Median 3. Quartil 1. Quartil Median 3. Quartil

194 237 309 283 367 546

Abteilungsleiter

1. Quartil Median 3. Quartil 1. Quartil Median 3. Quartil

133 155 189 174 223 304

Teamleiter

1. Quartil Median 3. Quartil 1. Quartil Median 3. Quartil

104 120 150 126 159 194
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vergütung) reduziert sich mit zunehmen
der ATStufe.

Risk-Taker-Vergütung im Wandel

Der regulatorische Fokus auf sogenannten 
risikobeeinflussenden Funktionen (Risk Ta
ker) ist vor dem Hintergrund der gewollten 
Einbettung der Vergütungsgrundsätze in 
das Risikomanagement zwar nachvollzieh
bar, gleichwohl stellt die bisherige Praxis 
der Bestimmung dieser relevanten Funkti
onen bislang weder die Institute noch die 
Aufsicht zufrieden.

Die Neufassung der Selektionskriterien 
zielt im Wesentlichen auf zusätzliche 
quantitative Kriterien, die aus einem Mix 
an verschiedenen Vergütungshürden be
stehen, die eine erneute und grundsätz
liche Überarbeitung der bisherigen Selek
tion erfordern (Abbildung 4).

Im Ergebnis wird die Anwendung der zu
künftigen Selektionskriterien ein Anstei
gen der RiskTakerMengengerüste bewir
ken. Da auf der Bereichsleiterebene bereits 
der Großteil der Positionen nach den bis
herigen Kriterien zur Gruppe der Risk Taker 
zählt, werden sich die RiskTakerZahlen 
insbesondere auf der Ebene der Abtei
lungsleiter sowie bei den darunter ange
siedelten MiddleManagementPositionen  
und bei den Senior Professionals erhöhen.

Die bankenspezifischen regulatorischen 
Anforderungen an die Aufschiebungsquo
ten für die variable Vergütung von Risk 
 Takern werden mittlerweile von allen be
deutenden Instituten umgesetzt. Als Folge 

wird nur noch maximal ein Fünftel der 
RiskTakerVergütung auf Bereichsleiter
ebene (beziehungsweise 30 Prozent da
runter) sofort ausbezahlt. Drei von vier 
Ins tituten verwenden für die Auszahlung 
spezielle DeferralModelle.

Hohe Heterogenität in den Lösungen 

Die den Risk Takern in 2013 gewährten 
 Bezüge zeigen in den verschiedenen Ge
schäftsbereichen (Corporate & Institutio
nal Banking, Retail & Private Banking, 
 Capital Markets und Investment Banking) 
deutliche Unterschiede zu NichtRiskTa
kern in identischer Funktion. Die Differenz 
kann sich in der Direktvergütung auf einen 

Abstand in Höhe des 1,3 bis 1,5fachen 
belaufen. Demgegenüber sind die RiskTa
kerVergütungen in Corporate Center, Risk 
Management und Infrastructure & Sup
port vergleichbar mit dem Vergütungs
niveau der NichtRiskTaker.

Die bisherige Regulatorik hat die Vergü
tungspraxis von Banken deutlich verändert 
– ist aber auch durch eine hohe Heteroge
nität in den Lösungen gekennzeichnet, die 
die Institute implementiert haben. Hierfür 
sind neben der Unschärfe in einzelnen 
Vorgaben auch die vom Gesetzgeber be
wusst eingeräumten Gestaltungsräume 
verantwortlich, die von den Instituten in 
legi timer Weise zu ihren Gunsten genutzt 
wurden. Diesem Umstand versucht die 
Aufsicht mit den im ersten Halbjahr 2013 
durchgeführten Sonderprüfungen gemäß 
§ 44 KWG ebenso Rechnung zu tragen wie 
bei der Umsetzung der CRDIVAnforde
rungen in nationales Recht. Auch die neue 
InstitutsVergV ist als ein Schritt in diese 
Richtung zu sehen. 

Ende der Regulierungsspirale erwünscht

Eine der Hoffnungen, die die Institute und 
ihre Mitarbeiter mit der neuen Regu lierung 
verbinden, ist sicherlich ein vor läufiges 
Ende der Regulierungsspirale. Zur Nach
haltigkeit der Vergütung zählt aber auch 
die Nachhaltigkeit der Systeme und der sie 
prägenden gesetzlichen Rahmenbedingun
gen. Diesbezüglich wird es auch in Zukunft 
weiteren Handlungsbedarf geben.

Abbildung 3: Vergütungshöhen und -strukturen im mittleren Management  
und bei Experten im AT-Bereich ausgewählter Top-30-Banken in Deutschland 2013  
(in Tausend Euro)

Abbildung 4: Selektionskriterien für die Bestimmung der Risk Taker

Vergütungshöhen Middle Management und Professionals

Grundvergütung Direktvergütung

Senior 
Professional

1. Quartil Median 3. Quartil 1. Quartil Median 3. Quartil

104 120 150 126 159 194

Intermediate 
Professional

1. Quartil Median 3. Quartil 1. Quartil Median 3. Quartil

79 89 101 94 109 141

Entry 
Professional

1. Quartil Median 3. Quartil 1. Quartil Median 3. Quartil

66 70 72 75 77 79

Risk-Taker-Kriterien

Interne Kriterien Allgemeiner Funktionskatalog Quantitative Kriterien

  Berücksichtigung von  
Institutsspezifika  
(zum Beispiel Größe,  
Internationalität und  
Komplexität)

  Institutsindividuelle Selek
tionskriterien entlang der 
Geschäfts und Risikostrategie 
(zum  Beispiel Risikobefugnisse, 
Risikopotenzial einzelner  
Organisationseinheiten,  
Seniorität und Hierarchie)

zum Beispiel Head of Risk  
Control, Compliance, Audit, 
Material Business Unit, Legal, Tax, 
HR, IT, Budgeting, Economics,  
Business Continuity Planning

Vorgabe bestimmter  
Vergütungshöhen und  
strukturen

  Absolutes Jahreseinkommen

  Mitarbeiter zählt zu den  
Mit arbeitern mit der höchsten 
Jahresvergütung

  Gleiche oder höhere Vergütung 
als Senior Management oder 
andere Risk Taker

Kompetenzen

zum Beispiel Eingehen von  
Kreditrisiken in Höhe von 0,5 Pro
zent des CET1 pro Transaktion

Wie bisher Neu
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